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Reformtendenzen des beruflichen Bildungswesens in 
der Bundesrepublik und der DDR 

Armin Hegelheimer* 

Der vorliegende Vergleich der Reformbestrebungen im beruflichen Bildungswesen der BRD und 
DDR stellt eine Ergänzung des Kapitels „Schulische und betriebliche Berufsausbildung“ dar, das 
der Verfasser für die „Materialien zum Bericht zur Lage der Nation 1971“ (Deutscher Bundestag, 
6. Wahlperiode, Drucksache VI/1690, Bonn 1971) erstellt hat. 
Der Beitrag bringt zunächst einen Systemvergleich des Teilsystems „Berufsausbildung“ im Rah-
men der unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen in beiden deutschen Staaten. Daran schließt 
sich ein Vergleich der Reformansätze im beruflichen Bildungswesen an. In diesem Vergleich 
werden die den jeweiligen Reformkonzeptionen und Reformtendenzen zugrunde liegenden Normen 
für die künftige Entwicklung und Planung der beruflichen Bildung als Fakten gewertet. Entsprechend 
dem Prinzip der Immanenz werden die Berufsausbildungssysteme in der vorliegenden 
Untersuchung so zu erfassen gesucht, wie sie sich im jeweiligen Selbstverständnis der beiden 
deutschen Staaten darstellen. Zur weiteren Information über die angedeuteten Entwicklungs-
tendenzen und Reformvorstellungen und zum besseren Verständnis des Reformvergleichs wird 
auf den quantitativen Strukturvergleich der Berufsausbildungssysteme (Entwicklung der Lehr-
lings-Strukturen sowie des dualen Systems) und den Vergleich des gesetzlichen Rahmens für 
die Berufsausbildung in den „Materialien“ verwiesen. 
Die Untersuchung erstreckt sich im wesentlichen auf den Zeitraum von 1960 bis 1970. Die verwen-
deten quantitativen Daten, Berechnungen und eigenen Schätzungen beruhen, soweit sie nicht 
auf amtlichem statistischem Primärmaterial basieren bzw. im Text gesondert ausgewiesen wer-
den, auf den in den „Materialien“ im Anhang aufgeführten Quellen. 

Gliederung 
1. Ausgangspunkte der Berufsbildungspolitik 
2. Die gesellschaftspolitische Einordnung der be-

ruflichen Bildung 
3. Reformansätze der Berufsausbildung: 

Stufenausbildung — Grundberufe 
4. Vergleich der Reformkonzeptionen 
5. Realisierte Berufsbildungsreformen 

1. Ausgangspunkte der Berufsbildungspolitik 
Der Bereich der beruflichen Bildung weist in 
beiden deutschen Staaten neben grundlegenden, 
aus den unterschiedlichen gesellschafts- und 
wirtschaftspolitischen Leitbildern resultierenden 
Unterschieden auch eine Reihe von gemeinsa-
men Ausgangspunkten auf. 

Zentraler gemeinsamer Ausgangspunkt der Be-
rufsbildungspolitik in der BRD** und der DDR ist 
das „duale System“, das trotz unterschiedlicher 
Ausprägungen in beiden deutschen Staaten die 
Grundlage der beruflichen Bildung darstellt. In 
der BRD wie in der DDR basiert die Berufsbil- 

* Armin Hegelheimer ist Privatdozent an der Technischen Universität 
Berlin. Anschrift: Lehrstuhl für Bildungsökonomie, 1 Berlin 10, Ernst-
Reuter-Platz 10. 
Der Verfasser dankt Herrn D. Engel und Herrn G. Ploghaus von der 
Unterabteilung Berufliche Bildung im Bundesministerium für 
Wirtschaft sowie Herrn H. Kreps und Herrn E. Welskop von der 
Abteilung Berufliche Bildung im Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung für Hilfe und Unterstützung bei der Beschaffung von 
Informationen. 

** Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen s. S. 80. 

dung auf einem Berufsausbildungsvertrag, der 
mit einer Lehrabschlußprüfung endet. Dabei er-
folgt die Berufsausbildung in anerkannten Aus-
bildungsberufen, die auf systematisierten Be-
rufsbildern und Ausbildungsunterlagen beruhen. 
Während nach Kriegsende sowohl in der BRD als 
auch in der DDR eine relativ hohe Zahl von 
Ausbildungsberufen bestand (zur Entwicklung 
der Zahl der Ausbildungsberufe vgl. Tab. 1), 
setzte nach Abschluß der Wiederaufbauphase in 
gegenläufiger Entwicklung ein Rückgang in der 
Zahl der Ausbildungsberufe ein, der ein weiteres 
gemeinsames Charakteristikum der beiden Be-
rufsbildungssysteme darstellt. 

In der Bundesrepublik gab es 1965 535 aner-
kannte Lehr- und Anlernberufe im Bereich der 
Industrie- und Handelskammern sowie der 
Handwerkskammern. Auf 34 Ausbildungsberufe 
waren in diesem Jahr in der BRD im Bereich der 
Industrie- und Handelskammern sowie der 
Handwerkskammern rund 70 % aller Ausbil-
dungsverhältnisse bei männlichen und weibli-
chen Lehr- und Anlernlingen konzentriert, wäh-
rend auf die restlichen 500 Ausbildungsberufe 
rund 30% aller Ausbildungsverhältnisse entfie-
len. 
Für die DDR liegen Zahlen für 1966 vor. Bei ins-
gesamt 655 Ausbildungsberufen waren 75% der 
Lehrlinge in ca. 65 Ausbildungsberufen konzen-
triert. Dies entspricht einer Konzentration von 
10% der laut „Systematik der Ausbildungsberu-
fe“ bestehenden Ausbildungsberufe, in denen 
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von 0,05 % aller Lehrlinge in jeweils einem der 
übrigen 600 Berufe muß zwangsläufig zu einem 
hohen Kostenaufwand und bildungsökonomi-
schen Verlusten führen. Sie sind Ausdruck einer 
starken Zersplitterung der Berufsausbildung 
nach Berufen“1). 

Die Konzentration der Lehrlinge auf Ausbil-
dungsberufe im Zeitraum von 1949 bis 1965/66 hat 
sich damit in der BRD bisher stärker als in der 
DDR vollzogen. In der DDR ist demgegenüber 
der Rückgang der Zahl der Ausbildungsberufe 
bisher stärker als in der BRD verlaufen: Wäh-
rend die BRD 1970 über 515 Ausbildungsberufe 
verfügte, belief sich ihre Zahl in der DDR auf 305. 
Dabei ist beiden deutschen Staaten jedoch ge-
meinsam, daß sowohl in der BRD als auch in der 
DDR die Besetzung der Lehrlinge in den Ausbil-
dungsberufen der wichtigsten neun Berufsgrup-
pen von 1962 bis 1967 rückläufig war: die Struk-
turanteile reduzierten sich in der BRD von 
89,2% auf 86,7%, also um 2,5%; in der DDR von 
84,7 % auf 83,9 %, also um 0,8 % (vgl. hierzu 
Tab. 2). 

Dem Rückgang der Zahl der Ausbildungsberufe 
und der Konzentration der Lehrlinge auf eine 
Reihe von Ausbildungsberufen entspricht damit 
trotz unterschiedlicher Zielvorstellungen und Or-
ganisationsformen der Berufsausbildung in bei-
den deutschen Staaten nicht gleichermaßen eine 
wachsende Konzentrationstendenz in dem Sinne, 
daß auch die Besetzung der wichtigsten Berufs-
gruppen mit Lehrlingen kontinuierlich im Zeit-
ablauf zunimmt. Dies dürfte einer der Gründe 
dafür sein, daß sowohl in der BRD als auch in der 
DDR reformpolitische Maßnahmen der Berufs-
bildungspolitik eingeleitet oder vorbereitet wer-
den, um auch das letztere zu erreichen und somit 
zugleich die starke Zersplitterung der Berufs-
ausbildung in Splitterberufen zu überwinden. 
Damit werden in beiden Teilen Deutschlands 
auch verwandte langfristige Zielvorstellungen für 
die berufliche Bildung sichtbar. 

sich mehr als 1000 Lehrlinge in der Ausbil-
dung befinden. Demgegenüber waren 25 % der 
Lehrlinge auf 90% der laut Systematik beste-
henden Ausbildungsberufe verstreut. 

„In diesen Berufen befinden sich weniger als 
1000 Lehrlinge pro Beruf in der Lehre, manchmal 
nur 4 bis 10 Jugendliche in der gesamten DDR. 
Ein Verhältnis von 1,15% aller Lehrlinge in je-
weils einem der 65 stark besetzten Berufe und 

1) Knauer, A.: Bildungsökonomische Probleme der Berufsbildung. In: 
Knauer, A., Maier, H., Wolter, W. (Hrsg.), Bildungsökonomie, Berlin 
1968, S. 226. 

Zwar haben sich infolge der unterschiedlichen 
Gesellschaftsordnungen in beiden deutschen 
Staaten unterschiedliche oberste gesellschafts-
politische Leitbilder herausgebildet, die auch die 
grundlegenden Ziele der Berufsausbildung be-
einflussen. Während aber in der pluralistischen 
Situation der BRD die verschiedensten Interes-
sengruppen um Einfluß auf die Ziele und Inhalte 
der Berufsbildung konkurrieren, soll in der DDR 
das System der Berufsausbildung ebenso wie 
das gesamte Bildungssystem auf einheitlich 
festgelegte, sozialistische Bildungsziele und 
Normen orientiert werden. Der Facharbeiter in 
der DDR soll daher „klassenbewußt“ sein und 
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„sich durch ein hohes sozialistisches Bewußtsein 
und sozialistische Verhaltensweisen auszeich-
nen“2). 
Doch zeigen sich in den allgemeinen Zielvorstel-
lungen auch starke Übereinstimmungen, die — 
wie heute in allen wachstumsorientierten Indu-
striegesellschaften — um die Ziele Berufsquali-
fikation, lebenslanges Lernen und Flexibilität 
bzw. Disponibilität kreisen3). 

2) Vgl. Grundsätze für die Weiterentwicklung der Berufsausbildung als 
Bestandteil des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems. In: 
Grundsätze für die Berufsausbildung im einheitlichen sozialistischen 
Bildungssystem. Materialien der 9. Tagung der Volkskammer der DDR 
am 11. Juni 1968, hrsg. von der Abteilung Presse und Information des 
Staatsrates der DDR, 5. Wahlperiode, H. 10 (1968), S. 72. 

Trotz der beschriebenen Gemeinsamkeiten und 
parallelen Entwicklungen unterscheiden sich die 
beiden deutschen Staaten durch Ausbildungs-
wege, Ausbildungsformen und das Entwick-
lungstempo, mit denen sie im Rahmen des je-
weiligen beruflichen Bildungsweges (vgl. hierzu 
die Abb. 1 und 2) realisiert werden. 

3) Vgl. hierzu näher: Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode, Bun-
destagsdrucksache V/4260, Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit (19. Ausschuß) zum Arbeitsmarkt-Anpassungsgesetz und zum 
Berufsausbildungsgesetz, Bonn 1969, insbesondere S. 2 sowie 
Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969, § 1 Abs. 1, 2 und 3. In: 
BGBI., Teil l, 1969; ferner: Gesetz über das einheitliche sozialistische 
Bildungssystem vom 25. Februar 1965, § 32, Abs. 4 sowie 
Grundsätze für die Weiterentwicklung der Berufsausbildung als 
Bestandteil des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems, a.a.O., 
S. 72. 
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2. Die gesellschaftspolitische Einordnung 
der beruflichen Bildung 
In der Bundesrepublik gab es bisher keine di-
rekte staatliche Berufsausbildungsplanung. Die 
Organisation, Steuerung und Kontrolle lag viel-
mehr bei den Kammern, die diese Funktionen als 
„ Selbstverwaltungsaufgabe der Wirtschaft“ 
wahrnahmen. Zuständig für die Berufsausbildung 
in Industrie und Handel war dabei bis zur Verab-
schiedung des Berufsbildungsgesetzes der 
Deutsche Industrie- und Handelstag in Verbin-
dung mit der „Arbeitsstelle für Betriebliche Be-
rufsausbildung“ (ABB), für die Berufsausbildung 
im Handwerk der Deutsche Handwerkskammer-
tag in Verbindung mit dem „Institut für Berufser-
ziehung im Handwerk“ an der Universität Köln. 
Die Erstellung der Ordnungsmittel als dem zen-
tralen Instrument der betrieblichen Berufsausbil-
dung oblag dabei der ABB, einer praxisnahen, 
finanziell zu je 25 Prozent von BDI und BDA so-
wie zu 50 Prozent vom DIHT getragenen Ge-
meinschaftseinrichtung der Wirtschaft. Die Ord-
nungsmittel setzen sich aus dem Berufsbild (Be-
rufsbezeichnung, Ausbildungsinhalt, Ausbil-
dungszeit), dem Berufsbildungsplan und den 
Prüfungsanforderungen zusammen und waren 
vom Bundesminister für Wirtschaft anzuerken-
nen. Abweichend von Industrie und Handel gibt 
es im Handwerk keine Berufsordnungsmittel, 
sondern „Fachliche Vorschriften zur Regelung 
des Lehrlingswesens und der Gesellenprüfung“ 
im Rahmen der Handwerksordnung, die für 125 
Handwerkerberufe ausgearbeitet und von den 
Handwerkskammern in Verbindung mit den Spit-
zenorganisationen des Handwerks und den zu-
ständigen Bundesministerien anerkannt wurden. 
Mit der Verabschiedung des Berufsbildungsge-
setzes ist die Regelungskompetenz der Kammern 
in der betrieblichen Berufsausbildung jedoch be-
grenzt worden, da das Gesetz neue Kompeten-
zen und Institutionen in der Berufsbildung ge-
schaffen hat. So müssen die Berufsordnungsmit-
tel nunmehr durch den Bundeswirtschaftsmini-
ster bzw. den zuständigen Fachminister im Ein-
vernehmen mit dem Bundesarbeitsminister als 
Rechtsverordnungen erlassen werden. Das Ge-
setz hat als grundlegende Neuerung zahlreiche 
Ausschüsse für Berufsbildung geschaffen. Der 
„Bundesausschuß für Berufsbildung“ hat die 
Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen der 
Berufsbildung zu beraten und Grundsätze über 
die Gestaltung der Berufsbildung zu erstellen. Er 
setzt sich aus einer paritätischen Anzahl von Ar-
beitgebern, Arbeitnehmern und Verwaltungsver-
tretern zusammen. Die „Landesausschüsse für 
Berufsbildung“ sollen die Landesregierung in 
Fragen der beruflichen Bildung beraten und auf 
eine Koordinierung der schulischen und betriebli- 
4)  Vgl. Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, Bundestagsdrucksache 

VI/643, Sozialbericht 1970, Bonn 1970, S. 20. 

chen Berufsausbildung hinwirken. An die Stelle 
des Berufsbildungsausschusses der Industrie-
und Handelskammern und des Lehrlingsaus-
schusses der Handwerkskammer ist ferner der 
„Berufsbildungsausschuß der zuständigen Stel-
le“ getreten. Im Bereich der Industrie- und Han-
delskammern gehören ihm jeweils sechs Beauf-
tragte der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie 
mit beratender Stimme sechs Lehrer an berufs-
bildenden Schulen an. Seine Hauptfunktion be-
steht darin, die von der Kammer zu erlassenden 
Rechtsvorschriften über die Durchführung der 
Berufsbildung zu beschließen. Im Bereich der 
Handwerkskammern gehören dem Ausschuß je-
weils sechs selbständige Handwerker und Ar-
beitnehmer (aus der Gruppe der Gesellenvertre-
ter) sowie sechs Lehrer mit beratender Stimme 
an. Im Gegensatz zu Industrie und Handel kommt 
dem Berufsbildungsausschuß der zuständigen 
Stelle im Handwerk jedoch keine Beschlußkom-
petenz für die Berufsbildungsvorschriften, die 
weiterhin bei der Vollversammlung liegt, zu. 

Schließlich ist durch das Berufsbildungsgesetz 
auch ein „Bundesinstitut für Berufsbildungsfor-
schung“ geschaffen und gesetzlich verankert 
worden. Das Bundesinstitut hat die Rechtsform 
einer bundesunmittelbaren Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts. Es soll durch Forschung die 
Berufsbildung fördern, Grundlagen, Inhalte und 
Ziele der beruflichen Bildung bestimmen und 
ihre Anpassung an die technische, wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Entwicklung vorberei-
ten. Zentrales Organ des Bundesinstituts ist der 
Hauptausschuß, der sich jeweils aus fünf Vertre-
tern der Spitzenverbände der Wirtschaft und der 
Gewerkschaften sowie aus je einem Vertreter 
des Bundesarbeits- und -Wirtschaftsministeriums 
zusammensetzt. Der Hauptausschuß beschließt 
insbesondere das Forschungsprogramm des 
Bundesinstituts, das vom Präsidenten durchzu-
führen ist. 

Die Steuerung der betrieblichen Berufsausbil-
dung lag somit bis zur Verabschiedung des Be-
rufsbildungsgesetzes im wesentlichen bei den 
Verbänden und Organen der Wirtschaft. Eine 
bewußte Abstimmung der autonomen Berufsbil-
dungsplanung der Wirtschaft mit den in den ein-
zelnen Bundesländern bestehenden Ansätzen 
zur staatlichen Bildungsplanung der der Kompe-
tenz der Länder unterstehenden Teile des allge-
meinbildenden und des berufsbildenden Schul-
systems einschließlich der Berufsschulen be-
stand bisher in der Bundesrepublik nicht. Nach 
Verabschiedung des Berufsbildungsgesetzes 
liegt die Steuerungsfunktion der Berufsausbil-
dung nunmehr überwiegend gemeinsam bei den 
Sozialpartnern, jedoch hat die Bundesregierung 
neuerdings ihre Absicht bekräftigt, eine Koordi-
nierung von allgemeiner und beruflicher Bil-
dungspolitik herbeizuführen4) und auch staatli- 
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cherseits „mit Hilfe der Möglichkeiten, die ihr 
durch das Berufsbildungsgesetz gegeben sind, 
eine umfassende Planung der betrieblichen Aus-
bildung ein(zu)leiten“5). Im Aktionsprogramm 
„Berufliche Bildung“ der Bundesregierung heißt 
es ferner: „Die berufliche Bildung ist ein we-
sentlicher Teil des gesamten Bildungssystems. 
Deshalb wird sie... ebenso wie die allgemeine 
Bildung zu einer öffentlichen Aufgabe erklärt... 
Bund und Länder müssen mit den Selbstverwal-
tungsorganisationen des Wirtschafts- und So-
ziallebens, mit den Betrieben, den beruflichen 
Schulen und den Auszubildenden zusammenar-
beiten, wenn die beabsichtigten Reformen er-
folgreich sein sollen“6). 

Im Gegensatz zur BRD wird in der DDR die Be-
rufsausbildung nach staatlichen Grundsätzen 
festgelegt, die durch die Zielsetzungen der 
staatlichen Wirtschafts- und Arbeitskräftepla-
nung bestimmt sind. Entsprechend dem Prinzip 
der „Einheit von Ökonomie und Bildung“ ist von 
den Betrieben ein Perspektiv- und Jahresplan der 
Berufsausbildung, der sog. Plan der „Neuein-
stellung von Schulabgängern in die Berufsaus-
bildung“ zu erarbeiten und mit den Staats- und 
Wirtschaftsorganen abzustimmen. Kreisämter für 
Arbeit und Berufsberatung versuchen im Rahmen 
der Berufsberatung, diese Pläne mit den Berufs-
wünschen der Schulabgänger in Übereinstim-
mung zu bringen. Die Ämter bilanzieren die bei 
den Betrieben abgeschlossenen Lehrverträge 
und kontrollieren damit die Planung der Berufs-
ausbildung. In letzter Instanz ist in der DDR die 
Staatliche Plankommission für die Berufsausbil-
dung verantwortlich. 

Hinzugetreten ist ferner als nachgeordnetes Or-
gan seit dem 1. Februar 1966 das „Staatliche Amt 
für Berufsausbildung“ beim Ministerrat der DDR, 
das aus dem „Deutschen Institut für Berufsbil-
dung“ (1950 als Nachfolgeorgan des 1945 aufge-
lösten Reichsinstituts für Berufsausbildung unter 
der Bezeichnung „Deutsches Zentralinstitut für 
Berufsbildung“ gegründet) hervorgegangen ist. 
Zentrales wissenschaftliches Gremium zur Bera-
tung des Leiters des Staatlichen Amtes für Be-
rufsausbildung bei der Planung, Leitung und 
Koordinierung der Berufsbildungsforschung ist 
der „Wissenschaftliche Rat des Staatlichen Am-
tes für Berufsausbildung“. Die Aufgabe des Be-
rufsbildungsinstituts in der DDR besteht ins-
besondere darin, den wissenschaftlichen „Vor-
lauf“ für die Planung der Berufsausbildung zu 
sichern. Das Staatliche Amt für Berufsausbildung 
hat demgegenüber vor allem folgende Funktio-
nen: 

5) Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, Bundestagsdrucksache 
VI/925, Bericht zur Bildungspolitik, Bonn 1970, S. 40. 

6) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Aktionsprogramm 
„Berufliche Bildung“, Bonn, November 1970, S. 5 f. 

 

1. Koordinierungsfunktion  mit den  für die  Be-
rufsausbildung zuständigen Ministerien und den 
sonstigen zentralen Staatsorganen, 

2. Erarbeitung eines bilanzierten Planvorschlags 
der  Berufsausbildung  für die  Staatliche   Plan-
kommission. 

Seit dem auf dem VI. Parteitag im Jahre 1963 
verkündeten „Neuen ökonomischen System der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft“ ist in 
der DDR jedoch ein Ablösungsprozeß vom zen-
tralistisch gesteuerten Ausbildungsystem mit 
zentraler Planung der Lehrlingsquoten in den 
einzelnen Berufsgruppen zur von den Betrieben 
eigenverantwortlich gelenkten beruflichen Nach-
wuchsplanung festzustellen. Dabei ist vor allem 
den Betrieben vom Ministerrat der DDR ein er-
weitertes Mitwirkungsrecht bei der Entwicklung 
neuer Berufsbilder und Ausbildungsberufe ein-
geräumt worden. 

Hierfür sind sog. „Berufsfachkommissionen“ ge-
gründet worden, die Organe der betreffenden 
Ministerien, der VVB oder der Kombinate dar-
stellen. Sie werden von den Leitern der für die 
Ausbildungsberufe verantwortlichen Betriebe, 
Staats- und wirtschaftsleitenden Organe sowie 
Territorialorgane (Betriebe und Organe) berufen; 
die Berufsfachkommissionen sind dem Leiter der 
Betriebe und Organe unmittelbar rechenschafts-
pflichtig. Sie setzen sich aus einem Fachexperten 
des jeweiligen Wirtschaftszweiges als Vorsit-
zenden sowie aus Vertretern von den Bereichen 
der Hersteller der für den Beruf typischen künf-
tigen Produktionsmittel und der ihnen zugehöri-
gen Institute und wissenschaftlich-technischen 
Zentren, aus wissenschaftlich-technischen und 
ökonomischen Kadern, Praktikern und Berufspäd-
agogen, aus Vertretern gesellschaftlicher Or-
ganisationen (KDT, FDJ, FDGB) sowie berufspäd-
agogischer Institutionen und Einrichtungen 
(Hoch- und Fachschulen, Leitsektionen der Be-
rufsausbildung) zusammen. 

Den Berufsfachkommissionen obliegt die Ver-
antwortung für die Bestimmung des Inhalts der 
jeweiligen Ausbildungsberufe, da man offensicht-
lich in der DDR davon ausgeht, daß die Bildungsin-
halte in diesen Gremien am sachkundigsten 
festgelegt werden können. Die Verantwortung 
der Berufsfachkommissionen erstreckt sich dabei 
nicht nur auf die Erarbeitung der Berufsanalysen, 
Berufsbilder und Lehrpläne, sondern auch auf 
die Entwicklung der Lehrbücher und Lehrmittel. 

Bei ihrer Arbeit haben sie sich aber auf gesamt-
wirtschaftliche Berufsbildungsprognosen zu stüt-
zen und die vom Staatlichen Amt für Berufsaus-
bildung entwickelte „Richtlinie zur Inhaltsbestim-
mung von Ausbildungsberufen der sozialistischen 
Berufsausbildung der Deutschen Demokratischen 

68 



Republik“7) aus dem Jahre 1968, die eine Weiter-
entwicklung der „Grundsätze zur Weiterentwick-
lung des Inhalts der Ausbildungsberufe in der so-
zialistischen Berufsbildung in der DDR“ aus dem 
Jahre 1967 darstellt, als Leitlinie heranzuziehen. 
Von den Leitern der Betriebe und Organe sind 
die Rahmenausbildungsunterlagen schließlich zu 
bestätigen und zugleich vor einem sachkundigen 
Gremium aus Wissenschaftlern, Mitgliedern 
gesellschaftlicher Räte oder Produktionskomi-
tees, Vertretern gesellschaftlicher Organisatio-
nen, Vertretern des für die Berufsausbildung 
verantwortlichen zentralen Staatsorgans, Vertre-
tern der für den Ausbildungsberuf zuständigen 
Leitsektion des Bezirkskabinetts für Weiterbil-
dung und Vertretern des Staatlichen Amtes für 
Berufsausbildung zu verteidigen. 
Schließlich haben die Betriebe und Organe 
Maßnahmen zur Einführung der Ausbildungsbe-
rufe in den Prozeß der Berufsausbildung und 
eine Ablauf- und Zeitplanung der Entwicklung 
und Einführung von Grundberufen (Netzplan) zu 
entwickeln. 
Im Gesamtprozeß der Einführung von Ausbil-
dungsberufen soll trotz der Dezentralisierung in 
der Entwicklung von Ausbildungsberufen die 
zentrale leitende und koordinierende Stellung 
des Staatlichen Amtes für Berufsausbildung ge-
wahrt bleiben. Zu diesem Zweck hat das Amt 
auch Hinweise und Beispiele zur Ausarbeitung 
von Berufsanalysen und Berufsbildern sowie zur 
Erarbeitung der Lehrpläne und Stundentafeln zur 
Weiterentwicklung des Inhalts der Ausbildungs-
berufe publiziert, die sicherstellen sollen, daß die 
Berufsausbildung in der DDR auf der Basis der 
dezentral konzipierten, aber staatlich als ver-
bindlich erklärten Rahmenausbildungsunterlagen 
nach einheitlichen Grundsätzen erfolgt. 
Auf der Basis des unterschiedlichen gesetzlichen 
Rahmens und der unterschiedlichen gesell-
schaftspolitischen Einordnung der beruflichen 
Bildung sind in beiden deutschen Staaten Ord-
nungs- bzw. Planungssysteme der Berufsausbil-
dung entstanden, die sich — wie die Synopse 
der Institutionen der Berufsausbildung, ihrer 
Funktionen und Zusammensetzung in den Abbil-
dungen 3 und 4 deutlich zeigt — vor allem in fol-
genden Punkten unterscheiden: 
1. in der wesentlich stärkeren Beteiligung der 

Betriebe, speziell der Großbetriebe, an der 
Berufsbildungsplanung in der DDR; 

2. in der Existenz der Berufsfachkommissionen in 
der DDR, denen jedoch zukünftig in der BRD 
möglicherweise die Fachausschüsse des Bun-
desinstituts für Berufsbildungsforschung als 
Pendant gegenüberstehen könnten; 

7) Vgl. hierzu: Staatliches Amt für Berufsausbildung (Hrsg.), 
Sozialistische Berufsausbildung — Moderne Ausbildungsberufe, 
Berlin 1968. 

 

3. in der zentralen leitenden und koordinierenden 
Funktion des Staates in der Berufsausbildung 
durch  ein  Staatliches Amt für  Berufsausbil-
dung in der DDR, für das es in der BRD kein 
Gegenstück gibt; 

4. in der Einbeziehung der Berufsbildung in die 
staatliche Wirtschaftsplanung durch die Staat-
liche Plankommission in der DDR; 

5. in der zwanzigjährigen Erforschung der beruf-
lichen Bildung durch ein zentrales staatliches 
Institut für Berufsbildung, während in der BRD 
erst 1969 im Berufsbildungsgesetz die Errich-
tung eines Bundesinstituts für Berufsbildungs-
forschung gesetzlich verankert wurde. 

Auf der Grundlage dieser Unterschiede haben 
sich in beiden deutschen Staaten Strukturen der 
Berufsausbildungssysteme herausgebildet, die 
sich, wie der quantitative Strukturvergleich zeigt 
(vgl. hierzu die „Materialien“), in einer Reihe von 
Strukturelementen der Berufsausbildungssyste-
me wie z. B. 

— Anteil  der Lehrlinge nach Wirtschaftsberei-
chen 

— berufliche Bildung der weiblichen Lehrlinge 
— Anteil der schulischen Ausbildungszeit an der 

Gesamtausbildungszeit 
— Verhältnis   von   allgemeinbildendem   zu   be-

rufstheoretischem  Unterricht in den  Berufs-
schulen 

— Schüler/Lehrer-Relation   in  den  Berufsschu-
len 

— Grad der Ablösung vom klassischen dualen 
System 

— Grad der Revision bzw. Neuerarbeitung der 
Ordnungsmittel der Berufsausbildung 

— Versagerquoten in den Lehrabschlußprüfun-
gen 

— Anteil der ungelernten berufsschulpflichtigen 
Jugendlichen 

z. T. erheblich voneinander unterscheiden. Dabei 
besitzt die DDR auf diesen Gebieten einen Vor-
sprung. 
Unabhängig von diesem Niveauunterschied set-
zen aber seit Mitte der 60er Jahre in beiden 
deutschen Staaten verstärkt Reformbestrebun-
gen in der Berufsausbildung ein. Die Konzeption 
der traditionellen Lehrberufe wird dabei über-
prüft, um ökonomisch-technische und soziale 
Wandlungen sowie bildungspolitische, bildungs-
ökonomische und berufspädagogische Aspekte 
berücksichtigen zu können. Die Ursachen für 
diese Entwicklung liegen insbesondere in der 
fortschreitenden Mechanisierung und Automati-
sierung der Produktionsprozesse, in dem Wandel 
der Produktionsverfahren und der Arbeitsorgani-
sation, in der Abnahme der direkt in der Produk-
tion Arbeitenden und in dem zunehmenden Anteil 
der qualifizierten Kräfte für vorbereitende, pla- 
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nende, überwachende und kontrollierende Tätig-
keitsfunktionen-Ursachen, die beiden deutschen 
Staaten als wachstumsorientierten Industriege-
sellschaften gleichermaßen gemeinsam sind. So 
zwingt die moderne sozioökonomische Ent-
wicklung beide deutsche Staaten trotz der unter-
schiedlichen Ausgangsbasis für eine Reform der 
beruflichen Bildung in der BRD und DDR immer 
nachdrücklicher zur Erprobung von Reforman-
sätzen, um ihre Berufsausbildungssysteme an 
die Erfordernisse der modernen Industriegesell-
schaft anpassen und gleichzeitig durch die Ge-
staltung der zukünftigen Berufsausbildung aktiv 
auf die technische, ökonomische und gesell-
schaftliche Entwicklung einwirken zu können. 
Diese Ansätze lassen sich für die BRD insbe-
sondere unter dem Begriff der „Stufenausbil-
dung“ und für die DDR unter dem Begriff des 
„Grundberufes“ zusammenfassen. 
3. Reformansätze der Berufsausbildung: 
Stufenausbildung — Grundberufe 
Gemeinsamer Ausgangspunkt der vielfältigen 
Stufenpläne8) (zum Vergleich der Pläne siehe 
die synoptische Darstellung der wichtigsten Stu-
fenausbildungspläne in Abbildung 5) in der Bun-
desrepublik ist die Erkenntnis, daß aufgrund der 
Anforderungen in der modernen Wirtschaft in 
8) Der Begriff der Stufenausbildung ist bereits in den zwanziger Jahren 

gebraucht worden und schon im Jahre 1948 wurde der Öffentlichkeit 
der sogenannte „Braunschweiger Plan“ vorgelegt. Erst Mitte der 
sechziger Jahre kam die Stufenausbildung in der BRD jedoch wieder in 
die Diskussion der breiteren Öffentlichkeit, und zwar insbesondere 
durch den Rahmenplan zur Stufenausbildung der Firma Friedrich Krupp 
(1962, 1964, 1965) für Schlosser, Elektriker und metallverarbeitende 
Berufe (Dreher, Fräser, Hobler), sowie die experimentelle Erprobung 
des Rahmenstufenplans der ABB. Im Rahmen dieses Experimentes 
wurde in 36 Groß-, Mittel- und Kleinbetrieben verschiedener 
Industriezweige mit etwa 850 Lehrlingen in einer Reihe von 
Kammerbezirken der BRD am 1. April 1965 die Stufenausbildung 
eingeführt, wobei sich die Stufenausbildung auf fünf verwandte 
schlosserische Berufe (Maschinenschlosser, Mechaniker, 
Feinmechaniker, Werkzeugmacher und Betriebsschlosser) bezog. Die 
Ausbildung vollzog sich dabei nach dem Rahmenplan der ABB zur Stu- 

vielen Ausbildungsberufen gleiche oder zumin-
dest verwandte Grundfertigkeiten und -kenntnis-
se vermittelt werden müssen. Gemeinsamkeiten 
weisen die Stufenpläne auch insofern auf, als sie 
1. die Berufsausbildung in mehrere, in sich ab-

geschlossene, aber durchlässige Stufen zerle-
gen, und zwar in die Grundstufe (1. Stufe), die 
allgemeine Fachausbildung (2. Stufe), die qua-
lifizierte Fachausbildung (3. Stufe) und die 
Aufbaustufe (4. Stufe), 

2. vorsehen, daß nach jeder Stufe die Berufs-
ausbildung mit einem vollwertigen Berufsab-
schluß   entsprechend   der   unterschiedlichen 
Eignung   der   Jugendlichen   beendet   werden 
soll, und zwar als Betriebswerker oder Helfer, 
Produktionsfacharbeiter     oder     Fachwerker 
(Facharbeiter II),     qualifizierter    Facharbeiter 
(Facharbeiter l)   und   als   Spezialfacharbeiter, 
qualifizierter Techniker oder technischer An-
gestellter, 

3. das Erreichen der nächst höheren Qualifika- 
tionsstufe von der  Abschlußprüfung auf der 
nächst niedrigeren Stufe abhängig machen, 

4. jederzeit die Fortführung der Berufsausbildung 
bei  entsprechender Eignung zu einem späteren 
Zeitpunkt ermöglichen sollen. 
fenausbildung, der eine zweijährige Grundstufe und eine ein-
einhalbjährige Aufbaustufe Maschinenschlosser vorsieht. Die 
Erprobung der Stufenausbildung begann auf Anregung des 
Deutschen Industrie- und Handelstages zunächst bei den Industrie- 
und Handelskammern Bonn, Essen, Ludwigshafen und Stuttgart; 
ferner schlössen sich die Kammern Esslingen und Augsburg der 
Erprobung an. Später kamen Betriebe der Kammern München, 
Mannheim, Düsseldorf, Dortmund, Heidenheim, Hagen und Kiel hinzu. 

Hinzuweisen ist ferner auch auf den Berliner Stufenplan (1961), den 
Stufenplan für schlosserische Berufe und für Maschinenberufe der 
ABB (1963, 1965), den „Stufenplan für die gewerbliche Ausbildung 
Metall“ der IG Metall (1964) und den Daimler-Benz-Plan (1966). 
Weitere Stufenpläne im gewerblichen Bereich bestehen bei der Firma 
Krauss-Maffei, der Pittler AG Langen, im graphischen Bereich und in 
der Textilindustrie. Auch für den kaufmännischen Bereich liegen 
Stufenpläne vor. 
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Diese Konzeption der Stufenpläne traf zugleich 
mit Bestrebungen zusammen, veraltete Ausbil-
dungsberufe zu streichen und verwandte Ausbil-
dungsberufe zusammenzufassen. Unterschiede 
zwischen den Stufenplänen ergeben sich 
einerseits nach der Weite und andererseits nach 
den Grundintentionen der Pläne. So gibt es Pläne, 
die 
1. alle Phasen der beruflichen Bildung und Ent-

wicklung miteinschließen, 
2. nur das Teilstück betrachten, das mit der bis-
herigen Lehre identisch ist. Nach  der 
Grundintention können  Pläne  unterschieden 
werden, die 
1. eine Systematisierung der Berufsausbildung, 
2. eine   Systematisierung   der Berufsausbildung 

und eine horizontale Konzentration verwandter 
Berufe und 

3. eine  Systematisierung  der Berufsausbildung, 
eine horizontale Konzentration verwandter Be-
rufe sowie eine vertikale Gliederung der Be-
rufsausbildung durch Zwischenprüfungen für die 
entsprechenden Qualifikationsstufen oder durch 
laufende Beurteilungen auf Beurteilungsbögen 
für die jeweiligen  Qualifikationsstufen (z. B. 
Krupp-Plan) anstreben. 

Grundberufe wurden in der DDR erstmalig 1967 
(4 Grundberufe) eingeführt. Die gesetzlichen 
Grundlagen für die Einführung von Grundberufen 
9) Knauer, A.: Die Dynamik des Inhalts der Ausbildungsberufe der 

sozialistischen Berufsausbildung. In: Berufsbildung, 23. Jg., H. 
7/8(1969), S. 353. 

wurden mit den „Grundsätzen für die Weiterent-
wicklung der Berufsausbildung als Bestandteil 
des einheitlichen sozialistischen Bildungssy-
stems“ gelegt. Der Grundberuf stellt eine Syn-
these von allgemeinen und beruflichen Kennt-
nissen, von berufstheoretischen und berufsprak-
tischen Bildungsinhalten, von schulischen und 
betrieblichen Ausbildungsformen, von Erstaus-
bildung (Grundausbildung, berufliche Speziali-
sierung) und Berufsweiterbildung dar. Er wird als 
„Einheit von Integrations- und Differenzierungs-
prozessen“ in Beruf und Berufsbildung mit dem 
Primat der Integrationsinhalte (Grundlagenbil-
dung) charakterisiert9). Die berufliche Grundla-
genbildung ist dabei durch drei Inhaltsbestand-
teile bestimmt; auf diesen soll spätere berufliche 
Spezialisierung aufbauen. Der erste Inhaltsbe-
standteil umfaßt solche Bildungsinhalte, die vor-
wiegend allen Ausbildungsberufen zugehören, 
der zweite Inhaltsbestandteil solche beruflichen 
Inhalte, die mehreren Ausbildungsberufen ge-
meinsam sind, der dritte Inhaltsbestandteil der 
Grundlagenbildung bereitet auf das Spezifische 
des jeweiligen Grundberufes vor und gibt ihm 
seinen Namen. Die Gesamtkonzeption verdeut-
licht das in Abbildung 6 dargestellte „Struktur-
schema des Grundberufes“: Die drei 
Inhaltsbestandteile des Grundberufes ergeben 
die berufliche Grundlagenbildung, auf der die 
berufliche Spezialisierung im Grundberuf sowie 
in der beruflichen Weiterbildung aufbaut. Die 
Verbreiterung der Grundlagenbildung soll dabei 
offensichtlich die Aufgabe der vor Ein- 
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stes Kriterium für die Bestimmung des Grundbe-
rufes ist die Gleichartigkeit oder Ähnlichkeit von 
Produktions- und Arbeitsprozessen, um der mit 
der zunehmenden Mechanisierung und Automa-
tisierung erwarteten Angleichung beruflicher Tä-
tigkeitsmerkmale in der Berufsausbildung Rech-
nung tragen zu können. Aufbauend auf einer 
breiten beruflichen Grundlagenbildung sollen zu-
gleich in der praktischen Ausbildung Spezial-
kenntnisse im Grundberuf erworben werden, die 
später durch die Erwachsenenqualifizierung zu 
erweitern sind. 
Im Gegensatz zur Stufenausbildung dominieren 
daher bei der Entwicklung von Grundberufen 
gesamtwirtschaftliche und längerfristige Progno-
sen, während die kurzfristigen betrieblichen An-
forderungsstrukturen zurücktreten sollen. Die 
Grundberufe sind damit in eine längerfristige 
Bedarfs- und Berufsbildungsplanung einbezo-
gen, die in der BRD erst geschaffen werden soll. 
Zwar sind neuerdings die Mitwirkungsrechte der 
Betriebe und Berufsfachkommissionen bei der 
Berufsbildungsplanung in der DDR erheblich er-
weitert worden, jedoch müssen zugleich die 
Rahmenausbildungsunterlagen und Berufsbilder 
öffentlich verteidigt werden (zum Prozeß der 
Einführung eines Grundberufes vgl. auch den 
Ablaufplan in Abbildung 7). Für den Vergleich der 
beiden Reformkonzepte ist ferner der Grad der 
jeweiligen Verbindlichkeit bedeutsam. In der 
BRD liegen vielfältige Stufen- 
12) Vgl. § 26, Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969: 

„Die Ausbildungsordnung kann sachlich und zeitlich besonders 
geordnete, aufeinander aufbauende Stufen der Berufsausbildung 
festlegen.“ (Hervorh. v. Verf.) Gesetzliche Normen für die 
Stufenausbildung sind dabei: § 39 und § 191 des AFG für die 
Förderstufe und Abschlußprüfung zum Betriebswerker; § 26, Abs. 2, 3 
und 5 sowie § 42 des BBiG für die berufliche Grundbildung und die 1. 
Zwischenprüfung sowie die allgemeine berufliche Fachbildung und 
Abschlußprüfung zum Facharbeiter; § 26, Abs. 2, 3, 4 und 5 sowie § 
42 des BBiG für die allgemeine berufliche Fachbildung und 2. 
Zwischenprüfung sowie die besondere berufliche Fachbildung und 
Abschlußprüfung zum qualifizierten Facharbeiter; schließlich § 46 des 
BBiG und § 41 AFG für die besondere berufliche Fachbildung als 
Fortbildung. 

13) Vgl. Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode, Bundestagsdrucksache 
V/1422, Kleine Anfrage von Abgeordneten zur Berufsausbildung   an   
den   Bundesarbeits-   und   Bundeswirtschafts- 
minister, Bonn 1967, S. 7. 

14) In der dritten Sozialpolitischen Gesprächsrunde am 22. Januar 
1971 wurden unter Vorsitz des Bundesarbeitsministers Initiativen zur 
Verbesserung der beruflichen Bildung beraten. An 
dem Gespräch nahmen Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerorganisationen, anderer sozialer und wirtschaftlicher 
Verbände, weitere Sachverständige und Vertreter mehrerer 
Bundesministerien und der Kultusministerkonferenz sowie der 
Präsident der Bundesanstalt für Arbeit teil:   „Das Ziel, die 
Ausbildung auf möglichst wenige Grundberufe zu konzentrieren, 
wurde allgemein bejaht. Nachdrücklich wurde gefordert, 
die berufliche Bildung stärker in die Bildungsplanung einzube- 
ziehen.“ (Dritte Sozialpolitische Gesprächsrunde — Initiativen 
zur Verbesserung der beruflichen Bildung. In: Der Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung, Sozialpolitische Information, 5. Jg., H. 4 
[1971], S. 2.) — In diesem Zusammenhang ist 
ferner auch von Bedeutung, daß das Berufsbildungsgesetz in 
§ 25, Abs. 2 die Ausbildungsdauer auf minimal 2 Jahre als Regel 
festlegt, von der folglich nur abgewichen werden kann, wenn 
ein die Abweichung begründender Sachverhalt vorliegt. Allerdings ist 
entsprechend § 39 und § 191 des Arbeitsförderungs- 
gesetzes auch weiterhin eine einjährige Förderstufe mit Abschluß zum 
Betriebswerker möglich. 

konzepte vor, während der Grundberuf eine ein-
heitliche Konzeption für die gesamte DDR dar-
stellt. Er ist zugleich eine seit Mitte der 60er 
Jahre staatlich festgelegte verbindliche Kon-
zeption der Berufsbildungsreform und der lang-
fristigen und perspektivischen Zukunftsplanung 
in der Berufsbildung der DDR; demgegenüber 
handelt es sich bei den Stufenplänen in der BRD 
um aus privater, privatwirtschaftlicher oder ver-
bandlicher Initiative entstandene oder entwickelte 
Konzeptionen. Trotz ihrer gesetzlichen Veran-
kerung im neuen Berufsbildungsgesetz ist die 
Stufenausbildung bisher nicht zum verbindlichen 
Reformkonzept der Berufsausbildung in der BRD 
erklärt worden, sondern wird eher als eine Mög-
lichkeit der Berufsbildungsreform angesehen12). 
Die Bundesregierung hatte bereits im Jahre 1967 
auf eine Kleine Anfrage im Bundestag erklärt, daß 
sie der Stufenausbildung große Bedeutung bei-
mißt. Einschränkend hatte sie jedoch zugleich 
darauf hingewiesen, daß eine Reihe grundsätzli-
cher Fragen der Stufenausbildung (Notwendig-
keit von eigenständigen Qualifikationsstufen für 
den zukünftigen volkswirtschaftlichen Arbeits-
kräftebedarf, Sozialprestige von Qualifikations-
stufen mit vollwertigen Abschlüssen, Auswirkun-
gen der Stufenausbildung auf Arbeit, Lehrpläne 
und Fachklassenprinzip der Berufsschulen, An-
wendbarkeit von Stufenkonzepten in Berufsgrup-
pen sowie in Klein- und Mittelbetrieben) noch 
der wissenschaftlichen Klärung bedürfen13). 
Während im kaufmännischen Bereich die Mög-
lichkeiten der Stufenausbildung positiv beurteilt 
werden, steht das Handwerk den Stufenplänen 
eher zurückhaltend gegenüber. In der Industrie 
überwiegen die zustimmenden Äußerungen, auch 
wenn vielfach zugleich Bedenken angemeldet 
werden, ob die Stufenausbildung in der Mehrzahl 
der Betriebe durchführbar sein wird. Die Berufs-
schulen stehen der Stufenausbildung ebenso wie 
die Gewerkschaften prinzipiell positiv gegen-
über. Während die Berufsschulen aber aus 
schulischen Überlegungen Einwendungen gegen 
eine lediglich ein- oder zweijährige Berufsaus-
bildung haben, fordern die Gewerkschaften 
gründliche Berufsanalysen, um die Berufsausbil-
dung mit den langfristigen Berufsanforderungen 
in Übereinstimmung zu bringen. Die weitere Be-
deutung der bisher im wesentlichen experimen-
tell erprobten Stufenpläne einschließlich des 
Rahmenstufenplans der ABB für die Berufsbil-
dungsreform in der BRD wird insbesondere von 
der zukünftigen Haltung der Sozialpartner, der 
Bundesregierung und des entsprechend dem 
Berufsbildungsgesetz neu gegründeten Bundes-
instituts für Berufsbildungsforschung zur Stufen-
ausbildung abhängen, wobei eine Kombination 
von Stufenausbildungs- und Grundberufskon-
zeption bzw. ein späterer Übergang von der Stu-
fenausbildung zu Grundberufen auch in der BRD 
nicht auszuschließen ist14). 
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Ein weiterer grundlegender Unterschied zwi-
schen der Konzeption der Stufenausbildung und 
der Grundberufe besteht darin, daß die Stufen-
pläne stufenförmige Qualifikationsabschlüsse in-
nerhalb der Ausbildung vorsehen, während die 
Ausbildung im Grundberuf nur einen einzigen 
Lehrabschluß, jedoch keine gestuften, vollwerti-
gen Qualifikationsabschlüsse für die Berufsaus-
bildung kennt. Der Grundberuf soll also jeden 
Lehrling zu einer qualifizierten Fachtätigkeit be-
fähigen, während die Stufenpläne nicht nur voll-
wertige Berufsabschlüsse für qualifizierte Fach-
arbeiter, sondern auch für Betriebswerker oder 
Fachwerker einschließen. Daher wird im Gegen-
satz zu dem bei der Stufenausbildung befürchte-
ten zu frühzeitigen Ausbildungsabbruch15) nach 
Abschluß der ersten Stufe (Betriebswerker) oder 
zweiten Stufe (Fachwerker) entsprechend der 
Grundberufskonzeption die Erwerbstätigkeit erst 
nach Abschluß der 10. Klasse der Oberschule 
und der zweijährigen Ausbildung im Grundberuf 
aufgenommen, da für das Erlernen des Grundbe-
rufs der Abschluß der 10. Klasse als erforderlich 
angesehen wird, während in der Stufenausbil-
dung auch Haupt- und Sonderschüler ohne Ab-
schluß beruflich qualifiziert werden können (z. B. 
Krupp-Plan). 
Demgegenüber können in der DDR Schulabgän-
ger der 8. Klasse der Oberschule lediglich zum 
Facharbeiter sowie Schulabgänger, die das Ziel 
der 8. Klasse nicht erreicht haben, nur auf Teil- 
15) Diese Befürchtung wird auch von der Wirtschaft geäußert. So kommt z. 

B. die Daimler-Benz AG, die sich an den praktischen Versuchen zum 
Rahmenstufenplan der ABB beteiligt und 1968 den ersten nach 
diesem Plan ausgebildeten Jahrgang mit 3½-jähriger Ausbildung in 
den Betrieb übernommen hat, in einer Stellungnahme zum Stufenplan 
der ABB zu dem Ergebnis, daß die 1. Stufe (ein Lehrjahr) „weder den 
Anforderungen an eine Ausbildung noch den Erfordernissen im 
Betrieb gerecht“ wird, aber auch der Qualifikationsabschluß nach der 
2. Stufe (zwei Lehrjahre) als Fachwerker „löst erhebliche Bedenken 
aus“. Die Daimler Benz AG verweist bei der zweijährigen Lehre auf die 
nahezu unlösbaren Schwierigkeiten beim Einsatz im Betrieb 
(Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufsschulpflicht), ferner auch darauf, 
„daß der Ausbildungsprozeß mit seinem geistigen Training in einem 
durchaus bildungsfähigen Alter abgebrochen wird. Davon werden 
besonders die Spätentwickler berührt. Zwar wird die Berufsschule ein 
weiteres Jahr besucht, eine Lernmotivation ist aber nach dem 
beruflichen Abschluß kaum aufrechtzuerhalten“. Sie plädiert deshalb 
für eine Facharbeiterausbildung mit 2½ oder 3½ Lehrjahren. (Vgl. 
Daimler-Benz AG, Zentrales Ausbildungswesen, Stellungnahme und 
Vorschlag der Daimler-Benz AG zur gewerblichen Stufenausbildung 
— Stufenplan ABB: schlosserische Berufe, Stuttgart, Februar 1969, S. 
3 f., vervielf. Manuskript.) — In der Stellungnahme des 
Gesamtverbandes der metallindustriellen Arbeitgeberverbände e. V. 
Gesamtmetall zu den Vorschlägen der Arbeitsstelle für Betriebliche 
Berufsausbildung zur Neuordnung schlosserischer Berufe heißt es 
demgegenüber: „Die seit etwa 30 Jahren bestehenden Lehrberufe 
entsprechen in ihrem seinerzeit konzipierten Berufsinhalt weder den 
heutigen Anforderungen noch dem Ausbildungsstand, der sich im 
Verlauf der Zeit in den Betrieben der Metallindustrie herausgebildet 
hat. . . . Bei den Produktionsarbeitern wird die Zahl der Ungelernten 
und kurzfristig Anzulernenden auf längere Sicht in steigendem Maße 
durch breiter ausgebildete Arbeitskräfte mittleren Niveaus zu ersetzen 
sein, die vielseitiger einsetzbar sein müssen. Hierzu gehören auch 
diejenigen Arbeitskräfte, die bisher in einem Anlernberuf mit 1½- oder 
2jähriger Ausbildungszeit herangebildet werden sollten, aber wegen 
des niedrigen Sozialprestiges und der zu engen Ausrichtung dieser 
Berufe meist 

gebieten eines Ausbildungsberufes (außer 
Grundberufen) ausgebildet werden. Hier zeigt 
sich in der beruflichen Ausbildungspraxis einer-
seits eine Parallele zu Problemen, die auch die 
ersten beiden Qualifikationsstufen der Stufen-
ausbildung für retardierte und leistungsschwache 
Hauptschul- bzw. Sonderschulabgänger in der 
BRD aufweisen. Andererseits sind jedoch in der 
DDR die Eingangsvoraussetzungen für die Aus-
bildung im Grundberuf höher als für die berufli-
che Qualifizierung entsprechend den Stufenplä-
nen in der BRD. 

Ferner enthält der Grundberuf von seiner Kon-
zeption her generell die Verbindung zur berufli-
chen Weiterbildung, die auf der Basis der Be-
stimmungen des „Gesetzbuches der Arbeit“16) 
durch Qualifizierungsverträge der Betriebe mit 
den Jugendlichen nach der Facharbeiterprüfung 
gesichert werden soll, während sich die Stufen-
pläne schwerpunktmäßig auf die Berufsausbil-
dung im engeren Sinne erstrecken. 

Für den Vergleich der Reformkonzeptionen ist 
darüber hinaus auch bedeutsam, daß es sich bei 
den Stufenplänen in der BRD im wesentlichen 
um Pläne zur Reform der betrieblichen Berufs-
ausbildung handelt, während die Entwicklung der 
Grundberufe in der DDR in engem Zusammen-
hang mit der Einführung der neuen beruflichen 
Grundlagenfächer „Grundlagen der Datenverar-
beitung“, „Grundlagen der Elektronik“ und 

nur über eine Lehrlingsausbildung mit oft mäßigem Erfolg gewonnen 
werden konnten. Das Ziel der Ausbildung in einer 1. Stufe muß es 
daher sein, durch eine breitere berufliche Fun-damentierung die 
Flexibilität und Mobilität der Auszubildenden zu erhöhen, um die 
Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Ar-beits- und 
Fertigungstechniken zu verbessern. Andererseits sind die 
Anforderungen an qualifizierte Arbeitskräfte, die bisher über eine 3- 
oder 3½jährige Lehrlingsausbildung herangebildet wurden, wesentlich 
differenzierter geworden. . . . Die von der ABB vorgelegten Entwürfe 
für Grundberuf (mit einer festgelegten Ausbildungszeit von 2 Jahren, 
d. V.) und Aufbaustufen entsprechen in der Grundtendenz den 
gekennzeichneten Bedingungen, wobei Breitenausbildung und 
Spezialisierung in sinnvoller Weise verknüpft werden und jeder 
Lehrling in etwa auf die ihm gemäße Anforderungsstufe gebracht wer-
den kann. Dazu müssen wir aber die Forderung erheben, daß 
Ausbildungsverträge sowohl für die Grund- und Aufbaustufe allein als 
auch für die Grund- und Aufbaustufe gemeinsam abgeschlossen 
werden können, um sowohl den betrieblichen Erfordernissen als auch 
den für die Jugendlichen am besten geeigneten Berufszielen 
entsprechen zu können.. .. Weiter sind wir der Auffassung, daß der 
Grundberuf auch Haupt- und Sonderschülern mit dem 
Abgangszeugnis der 7. und 8. Klasse zugänglich sein sollte.“ 
(Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbände, Zur 
Neuordnung schlosserischer Berufe, Köln, Oktober 1969, S. 3 f., 
vervielf. Manuskript.) Der Deutsche Industrie- und Handelstag weist in 
einer ersten Würdigung des Stufenausbildungsexperiments der ABB 
darauf hin, daß die Zwischenprüfungen nach Abschluß des ersten 
einjährigen Ausbildungsabschnittes gezeigt haben, daß die Lehrlinge 
– mit Ausnahme der Volksschulabgänger ohne Abschluß – die 
gestellten Anforderungen bei systematischer Ausbildung erfüllen 
können. Für die Einbeziehung schwacher Volksschulabgänger in die 
Grundausbildung werden jedoch Schwierigkeiten gesehen. (Vgl. 
Deutscher Industrie- und Handelstag, Berufsausbildung 1965, 
Schriftenreihe H. 99, Bonn 1966, S. 55 f.). 

16) Vgl. die §§ 61, 65, 66 und 77 des Gesetzbuchs der Arbeit (Staatliches 
Amt für Arbeit und Löhne, Gesetzbuch der Arbeit, Berlin 1969, S. 59 
ff.). 
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„Grundlagen der BMSR-Technik“ steht, die ab 
1. September 1970 für sämtliche Lehrlinge mit Ab-
schluß der 10. Klasse der Oberschule obligato-
risch sind17). Zusammen mit dem neugestalteten 
Grundlagenfach „Betriebsökonomik“ sowie mit 
den allgemeinbildenden Unterrichtsfächern 
„Staatsbürgerkunde“ und „Sport“ sollen sie die 
Basis einer sich ständig verbreiternden und ver-
allgemeinernden beruflichen Grundlagenbildung 
für sämtliche Ausbildungsberufe mit zusammen 
494 Lehrstunden bilden. Dies entspricht einem 
Stundenanteil von rund der Hälfte (47 %) des 
gesamten grundlegenden theoretischen Unter-
richts. Gegenwärtig laufen Vorbereitungsarbei-
ten, die eine weitere Verbreiterung und Theore-
tisierung sowie Vereinheitlichung der beruflichen 
Grundlagenbildung durch Einführung weiterer 
Grundlagenfächer wie „Allgemeine Maschinen-
und Automatenkunde“, „Allgemeine Technolo-
gie“, „Organisations- und Rationalisierungstech-
nik“, „Stoff- und Werkstoffkunde“, „Qualitäts-
sicherung und Gütekontrolle“, „Technisch-kon-
struktives Zeichnen“ und „Kybernetik und Logik“ 
für den Großteil der Ausbildungsberufe und ins-
besondere Grundberufe zur Sicherung des 
„Bildungsvorlaufs“ und zur Steigerung der Dis-
ponibilität der Facharbeiter anstreben. Da die 
beruflichen Grundlagenfächer als berufsspezifi-
sche Weiterführung der polytechnischen, der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen und ge-
sellschaftswissenschaftlich-politischen Bildung 
der allgemeinbildenden polytechnischen Ober-
schule angesehen werden, wird bei der Gestal-
tung der Curricula der Grundlagenfächer eine 
besondere Bedeutung der Abstimmung mit den 
entsprechenden Lehrplänen der zehnklassigen 
Oberschule beigemessen. 

Hinsichtlich der Reform der schulischen Berufs-
ausbildung ergibt sich in der BRD eine andersge-
artete Situation als in der DDR. Im Rahmen der 
geplanten Reform des dualen Systems will die 
Bundesregierung entsprechend ihrem Bericht 
zur Bildungspolitik die Reform der schulischen 
Berufsausbildung zukünftig vor allem durch die 
Vorbereitung, Einführung und Durchführung 
eines Berufsgrundbildungsjahres im Rahmen der 
Sekundarstufe II und im Anschluß an das Ab-
itur l realisieren18). In Übereinstimmung mit den 
Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates soll 
dabei das erste Jahr der Berufsausbildung als 
Berufsgrundbildungsjahr gestaltet werden. Das 
Berufsgrundbildungsjahr soll der beruflichen 

17) Vgl. Anordnung zur weiteren schrittweisen Einführung der neuen 
beruflichen Grundlagenfächer in der Berufsausbildung vom 13. Mai 
1969. In: GBI. der DDR, Teil II, 1969, Nr. 44. 

18) Vgl. Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, Bundestagsdrucksache, 
VI/925, a.a.O., S. 39. 

19) Vgl. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Aktions-
programm „Berufliche Bildung“, a.a.O., S. 15. 

20) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Sozialpolitische 
Informationen, 4. Jg., H. 45 (1970), S. 2 f. 

Grundbildung in einem Berufsfeld dienen, aus 
der unmittelbaren Bindung an spezielle Tätigkei-
ten in Produktion, Handel oder Verwaltung gelöst 
sein und auch politsche, sportliche und musische 
Bildung umfassen. Sie kann sowohl in berufli-
chen Schulen als auch in entsprechenden be-
trieblichen oder überbetrieblichen Ausbildungs-
stätten erfolgen, jedoch sollen für beide Alterna-
tiven die gleichen Curricula gelten. In ihrem Ak-
tionsprogramm „Berufliche Bildung“ hat die 
Bundesregierung ferner gefordert, den theoreti-
schen Anteil der Berufsausbildung differenziert 
nach Berufen zu erweitern und die mit dem 
Berufsgrundbildungsjahr zusammenhängenden 
fachlichen, personellen, organisatorischen und 
ökonomischen Fragen vordringlich zu untersu-
chen und zu lösen. 

Zugleich will die Bundesregierung in der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung darauf 
hinwirken, daß die Ausbildungsordnungen des 
Bundes und die schulischen Lehrpläne der Län-
der durch Verwaltungsvereinbarungen aufeinan-
der abgestimmt und Maßnahmen für eine wirk-
samere Zusammenarbeit zwischen den Lehrern 
an berufsbildenden Schulen und den betriebli-
chen Ausbildern getroffen werden. Darüber hin-
aus sollen alle Vorhaben der Länder unterstützt 
werden, den Berufschulunterricht effizienter zu 
gestalten19). 

Im Gegensatz zur DDR sind damit die Reformbe-
strebungen der schulischen Berufsausbildung in 
der BRD bisher weder inhaltlich konkretisiert 
noch mit den Reformkonzepten der betrieblichen 
Ausbildung sowie den Ausbildungsordnungen 
des Bundes abgestimmt worden. Der Bundes-
ausschuß für Berufsbildung, der die Bundesre-
gierung entsprechend dem Berufsbildungsgesetz 
in grundsätzlichen Fragen der Berufsbildung be-
rät, bemerkt in seiner Stellungnahme zum Bericht 
der Bundesregierung zur Bildungspolitik, daß 
sich die Bundesregierung „auf sehr kurze und 
allgemeine Bemerkungen zum Berufsgrundbil-
dungsjahr beschränkt (hat). Vor allem wäre zu 
klären, wieviel und welche Berufsfelder gewählt 
werden sollen und welche Maßstäbe für die 
Feldbildung gelten können. Weiter ist zu ermit-
teln, in welchem Umfang und in welcher Form 
praktische Ausbildung in das Berufsgrundbil-
dungsjahr einzubeziehen ist und betriebliche 
Praktika berücksichtigt werden sollen. Die Klä-
rung dieser und anderer Fragen setzt eine inten-
sive Berufs- und Berufsbildungsforschung sowie 
Tätigkeitsanalysen voraus, um zu Anforderungs-
profilen für Berufsfelder und zu Ausbildungsbe-
rufen sowie zu Vorschlägen für die Durchführung 
und Gestaltung des Berufsgrundbildungsjahres 
zu kommen. Die Curricula dieser Berufsgrund-
bildung müssen — neben der Fortführung der 
Allgemeinbildung — berufsfeldbezogen sein“20). 
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Damit liegt der entscheidende Unterschied zwi-
schen den Reformbestrebungen der schulischen 
Berufsausbildung in beiden deutschen Staaten 
darin, daß für die Berufsgrundbildung in der BRD 
eine Grundbildung für die Ausbildungsberufe in 
einem Berufsfeld, in der DDR dagegen vor-
nehmlich eine berufliche Grundbildung für sämt-
liche oder möglichst viele Ausbildungsberufe 

verschiedener Berufsfelder angestrebt wird. Die 
Abbildungen 8 und 9 verdeutlichen die Stellung des 
Berufsgrundbildungsjahres sowohl im Rahmen der 
zukünftig geplanten Struktur des Bildungswesens 
der BRD entsprechend dem Bericht der Bundes-
regierung zur Bildungspolitik (vgl. Abbildung 8) als 
auch im Rahmen der vorgesehenen Bildungsgänge 
der Sekundarstufe II entsprechend den Empfeh- 
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lungen des Deutschen Bildungsrates21) (vgl. Ab-
bildung 9). Sie zeigen, daß die Bundesregierung 
die Berufsgrundbildung im Anschluß an die ge-
plante zehnjährige Vollzeitschulpflicht vorsieht, 
die in der DDR bereits gesetzlich vorgeschrieben 
ist und von dem größten Teil der Schüler der allge-
meinbildenden polytechnischen Oberschule auch 
durchlaufen wird (rd. 70—75% der Schüler der 
8. Klasse der Oberschule). 

Bei einem Vergleich der Reformkonzeptionen der 
Berufsausbildung in beiden deutschen Staaten 
muß schließlich aber auch berücksichtigt wer-
den, daß die Konzeption der Grundberufe in der 
DDR zur Grundlage der langfristigen Berufsbil-
dungsplanung erklärt worden ist. Daher kann sie 
nicht nur mit den Plänen und Experimenten zur 
Stufenausbildung in der BRD verglichen werden. 
Beim Vergleich mit der Gesamtsituation der 
Lehrlingsausbildung in der BRD hierbei fällt 
einerseits ins Gewicht, daß in den Grundberufen 
etwa 80—90 % der gesamten Ausbildungszeit 
auf die berufliche Grundlagenbildung entfallen 
und darüber hinaus die Theorie-Praxis-Relation 
in den Berufsausbildungsinhalten zukünftig wei-
ter stark zugunsten der berufstheoretischen Un- 

21) Vgl.  Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission. 
Strukturplan für das Bildungswesen, Bonn 1970. 

terweisung verändert werden soll. Einen Über-
blick über das Verhältnis von Grundlagenbildung 
und Spezialisierung sowie von Theorie und Pra-
xis in bereits eingeführten Grundberufen vermit-
telt die Tabelle 3. 
Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß 
sich die Reformkonzeptionen in beiden deut-
schen Staaten erheblich voneinander unter-
scheiden. Der Vergleich der Reformkonzeptionen 
ergab dabei insbesondere folgende Gegenpole: 

(1) vielfältige Stufenkonzepte  in   der BRD — 
einheitliche   Grundberufskonzeption   in   der 
DDR, 

(2) Stufenausbildung   als   Möglichkeit  der  Be-
rufsbildungsreform in der BRD — Grundbe-
rufe  als  staatlich  festgelegte,  verbindliche 
Konzeption der langfristigen und perspekti-
vischen    Berufsbildungsplanung    für    den 
größten Teil der Lehrlinge der DDR, 

(3) mehrere    Qualifikationsstufen    mit   jeweils 
vollwertigen   Berufsabschlüssen   vom   Be-
triebswerker  über  den   Produktionsfachar-
beiter zum qualifizierten Facharbeiter in der 
Stufenausbildung der BRD — einheitlicher 
Lehrabschluß im Grundberuf zur Befähigung 
in  einer qualifizierten  Fachtätigkeit in  der 
DDR, 
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(4) Stufenausbildung in  der BRD  als  Element 
vorwiegend betriebs- bzw. branchenbezoge-
ner Arbeitskräftebedarfsplanung — Grund-
berufe als Element vorwiegend gesamtwirt-
schaftlich  orientierter  Berufsbildungs-  und 
Arbeitskräfteplanung in der DDR, 

(5) Berufsgrundbildungsjahr in der BRD als be- 
rufsfeldbezogene Grundbildung für die Aus-
bildungsberufe in einem Berufsfeld — be-
rufliche Grundlagenfächer in der DDR als 
berufliche  Grundbildung  und  zugleich   be-
rufsspezifische  Weiterführung   der  Berufs-
vorbildung in der allgemeinbildenden poly-
technischen Oberschule für sämtliche oder 
möglichst viele Ausbildungsberufe verschie-
dener Berufsfelder. 

Unterschiede zwischen den beiden deutschen 
Staaten ergeben sich auch bei einem Vergleich 
der bisher realisierten Berufsbildungsreformen. 

5. Realisierte Berufsbildungsreformen 
Bei einem Vergleich der Realität der Berufsbil-
dungsreformen interessieren insbesondere der 
Anteil der Berufsanfänger, die durch Reformen 
erfaßt werden, die Struktur der durch Reformen 
erfaßten Ausbildungsberufe sowie die quantifi-
zierten langfristigen Planungsvorstellungen für 
die Qualifikationsstruktur der Beschäftigten. 

In der DDR wurden im Jahre 1967 erstmalig vier 
Grundberufe eingeführt, und zwar die Grundbe-
rufe: Baufacharbeiter, Zerspanungsfacharbeiter, 
Metallurge für Formgebung und Metallurge für 
Erzeugung. 

1969 lagen 21 Grundberufe mit Berufsbildern und 
Lehrplänen vor. Dabei handelt es sich um fol-
gende Grundberufe: 
— Facharbeiter für Datenverarbeitung 
— Baufacharbeiter 
— Zerspanungsfacharbeiter 
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— Metallurge für Formgebung 
— Metallurge für Erzeugung 
— Elektromonteur 
— Facharbeiter für BMSR-Technik 
— Facharbeiter für automatisierte Produktions-

systeme 
— Facharbeiter für Anlagentechnik 
— Elektronikfacharbeiter 
— Facharbeiter für Fertigungsmittel 
— Maschinen- und Anlagenmonteur 
— Instandhaltungsmechaniker 
— Maschinist 
— Facharbeiter für chemische Produktion 
— Laborant 
— Agrotechniker 
— Zootechniker 
— Facharbeiter für Umschlagsprozesse und 

Lagerwirtschaft 
— Wartungsmechaniker für Datenverarbeitungs-

und Büromaschinen 
— Meliorationstechniker 

Nach Angaben der DDR wurden damit 9 % der in 
die Berufsausbildung übernommenen Jugendli-
chen in Grundberufen ausgebildet; bis Ende 1970 
soll sich dieser Anteil auf 35% erhöht haben. 
Zugleich wird — wie bereits an früherer Stelle 
erwähnt — ab September 1970 die Ausbildung in 
den neuen beruflichen Grundlagenfächern Elek-
tronik, BMSR-Technik und elektronische Daten-
verarbeitung für alle Lehrlinge mit Abschluß der 
10. Klasse der Oberschule verbindlich einge-
führt. 

Ein quantitativer Vergleich der durch die Stufen-
ausbildung in der BRD und der durch die Grund-
berufe in der DDR erfaßten Jugendlichen bzw. 
Berufsanfänger wird dadurch sehr erschwert, 
daß entsprechend den Bestimmungen des am 
1. September 1969 in Kraft getretenen Berufsbil-
dungsgesetzes nur diejenigen Ausbildungsberufe 
fortgelten, die vor Inkrafttreten des Gesetzes 
vergleichbar geregelt wurden22). Betriebsver-
einbarungen über Stufenausbildung sind damit 
vom Gesetzgeber grundsätzlich nicht mehr zu-
gelassen. Als Stufenausbildungsordnung exi-
stiert damit gegenwärtig in der BRD nur der 
„Textilveredler“, der im Juli 1969 als erste Stu-
fenausbildungsordnung im industriellen Bereich 
staatlich anerkannt wurde und an die Stelle von 
4 Lehr- und 3 Anlernberufen tritt. 

22) Vgl. Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969, § 108, Abs. 1. 
23) Nach Angaben der Abteilung Berufsausbildung des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft. 
24) Nach Angaben der Abteilung Berufliche Bildung des Bundes-

ministeriums für Arbeit und Sozialordnung. 
25) Durchschnittswerte nach Angaben bei Knauer, A., Die grundlegende 

Weiterentwicklung des Systems der Erwachsenenqualifizierung — ein 
objektives Erfordernis bei der weiteren Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR. In: 
Forschung der sozialistischen Berufsbildung. Wissenschaftliche 
Nachrichten des Deutschen Instituts für Berufsbildung, 3. Jg., H. 2 
(1969), S. 30. 

Unabhängig von der staatlichen Anerkennung 
wurde vor Verabschiedung des Berufsbildungs-
gesetzes die Stufenausbildung in einer Reihe von 
Großbetrieben der BRD experimentell erprobt 
oder eingeführt. Hierfür liegen jedoch — mit 
Ausnahme der durch das Experiment der ABB 
erfaßten ca. 850 Lehrlinge — keine quantifizier-
ten Informationen vor. Der Anteil der durch die 
Stufenausbildung erfaßten Berufsanfänger ist 
daher gegenwärtig in der BRD sehr gering, da er 
nur auf die Berufsanfänger im Ausbildungsberuf 
„Textilveredler“ bezogen werden kann. 1969 gab es 
rd. 100 Berufsanfänger im Ausbildungsberuf 
„Textilveredler“23). Bezogen auf sämtliche rd. 
360 000 Berufsanfänger würden damit in der BRD 
rd. 0,03% aller Berufsanfänger durch die Stu-
fenausbildung erfaßt. In dieser Zahl sind nicht 
enthalten die rd. 45000 Berufsanfänger im Ein-
zelhandel22), die nach der seit März 1968 aner-
kannten gestuften Form der Ausbildung im Aus-
bildungsberuf „Verkäufer(in)/Einzelhandelskauf-
mann“ ausgebildet werden. Entschließt man sich, 
auch dieses — allerdings nicht unter dem Aspekt 
der breiten berufstheoretischen Grundlagenbil-
dung entwickelte — Berufsbild unter das Kon-
zept der Stufenausbildung zu subsumieren, so 
würde sich der Anteil der 1969 durch die Stufen-
ausbildung in der BRD erfaßten Berufsanfänger 
auf ca. 12 % erhöhen. 

Dieser Anteil dürfte sich zukünftig aber erhöhen, 
da z. Z. eine Reihe von Stufenausbildungsord-
nungen in unmittelbarer Vorbereitung24) sind. 

Dazu gehören: 
— Die Stufenausbildungsordnungen für die ma-

schenwarenproduzierende  Industrie sowie für 
die    Bekleidungsindustrie,    die   verabschie-
dungsreif sind. 

— Unmittelbar  vor  der  Verabschiedung   steht 
eine Stufenausbildungsordnung für sämtliche 
Berufe im Bereich der Elektroindustrie. 

— Eine   Anerkennung   von   Stufenausbildungs-
ordnungen   ist   1971   für   feinschlosserische 
Berufe,  Werkzeugmaschinenberufe  und  Be-
rufe in der Hohlglasindustrie zu erwarten. 

In der BRD gibt es jedoch im Gegensatz zur DDR 
bisher keine Planungen darüber, wieviel Prozent 
der Lehrlinge langfristig in Stufenausbildungs-
ordnungen ausgebildet werden sollen. Die DDR 
strebt an, im Prognosezeitraum bis 1980 ca. 
75% aller Lehrlinge in Grundberufen auszubil-
den. 

Dabei soll die prognostizierte Qualifikations-
struktur der Erwerbstätigen insgesamt in der 
DDR 1980 folgende Relationen25) aufweisen: 
18% Hoch- und Fachschulkader, 66% Fachar-
beiter und 16% un- und angelernte Arbeitskräfte 
(1970: 12,5%, 48,5% und 39%). Ein Vergleich 
dieser Relationen mit der BRD ist gegenwärtig 
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nicht möglich, da die Perspektivprojektionen des 
Bundeswirtschaftsministeriums für das Wirt-
schaftswachstum in der BRD bis 1985 nur die 
absolute Zahl der Erwerbstätigen, d. h. ohne Un-
tergliederung nach beruflichem Qualifikationsni-
veau, angeben. 

Vergleicht man die bereits anerkannten und ver-
abschiedeten Stufenausbildungsordnungen bzw. 
gestuften Formen der Ausbildung in der BRD mit 
den bisher eingeführten Grundberufen in der 
DDR, so fällt vor allem auf, daß sich in der BRD 
die Reform der Ausbildungsordnungen im Ge-
gensatz zur DDR bisher nicht prioritätsmäßig auf 
die wachstumsbestimmenden Industriezweige und 
Produktionsprozesse konzentriert hat. 

Als Gemeinsamkeit der Realität der Berufsbil-
dungsreformen ergeben sich damit gegenwärtig 
lediglich zwei parallele Entwicklungen in beiden 
deutschen Staaten: einerseits die Tatsache, daß 
sowohl in der BRD als auch in der DDR seit Mitte 
der 60er Jahre Reformen der beruflichen Bildung 
vorbereitet und eingeleitet werden, andererseits 
das Faktum, daß sich in beiden deutschen Staa-
ten bei der Realisierung der Reformansätze ge-
zeigt hat, daß die Reform der beruflichen Bildung 
insbesondere in den Betrieben erhebliche Um-
stellungen erfordert. Diese werden nötig, da Re-
formen in der Berufsausbildung nicht nur ent-
sprechend eingerichtete Ausbildungs- bzw. 
Lehrwerkstätten, sondern auch die Entwicklung 
detaillierter Zeit- und Stoffpläne der Ausbildung 
und Richtzeiten für die Ausbildungsdauer, eine 
Modernisierung der Ausbildungsmethoden in 
den Betrieben sowie die Weiterbildung der be-
trieblichen Ausbilder voraussetzen. 

In der DDR werden in der Einschätzung der Er-
fahrungen mit der Einführung von Grundberufen 
in den Betrieben zwar positive Beispiele hervor-
gehoben, zugleich wird aber auch betont, daß die 
Resultate noch sehr unterschiedlich sind. So 
stehen Betriebsschulen mit modernen Unter-
richtsmethoden Betrieben mit einer unzulängli-
chen Organisation der berufspraktischen Ausbil-
dung mit hohen Warte- und Ausfallzeiten gegen-
über26). 

Aus der Praxis der Betriebe, die mit der ver-
suchsweisen Einführung von Grundberufen be- 

26) Vgl. Berufliche Bildung wissenschaftlich leiten. In: Die Wirtschaft, Nr. 
23 (1970), S. 2 

27) Die Ausarbeitung der Konzeption der Berufsausbildung — 
Leitungsaufgabe des Werkdirektors. In: Prognose — Leitung — 
Berufsausbildung. Ergebnisse, Erfahrungen und Probleme bei der 
Verwirklichung der Grundsätze für die Berufsausbildung, Berlin 1969, 
S. 17. 

28) Vgl. Krause, E., Neustrukturierung der beruflichen Bildung, hrsg. von 
der Arbeitsstelle für Betriebliche Berufsausbildung, Berlin-Köln-
Frankfurt a. M. 1969, S. 57 f. 

29) Vgl. Deutscher Industrie- und Handelstag, Berufsausbildung 1965, 
a.a.O., S. 56. 

auftragt wurden, heraus wird ferner betont, daß 
die „Planung der künftigen Berufsstruktur des 
Betriebes und die Bestimmung des Inhalts der 
Bildungsmaßnahmen nicht einfach“27) sind. 

Wenn somit in der DDR bei der Einführung der 
Grundberufe einerseits noch unterschiedliche 
Resultate vorliegen, so ist andererseits der ge-
meinsame Tenor der Stellungnahmen, daß die 
Betriebe und Kombinate „erst am Anfang tief-
greifender Veränderungen in der Ausbildung der 
Lehrlinge stehen“26). 

In der BRD kommt die ABB hinsichtlich der Er-
fahrungen mit der Stufenausbitdung bei der Aus-
wertung ihres Experiments mit 850 Lehrlingen zu 
dem Ergebnis, daß durch die Stufenausbildung 
ein höheres Leistungsniveau als mit der konven-
tionellen Ausbildung erreicht werden kann. Die 
Durchführung der Stufenausbildung setzt aller-
dings nach Auffassung der ABB für den ersten 
Teil der Ausbildung entsprechend eingerichtete 
Lehrwerkstätten, aufgeschlossene sowie fachlich 
und pädagogisch versierte Ausbilder sowie die 
Anwendung entsprechender Ausbildungsmittel 
voraus28). Der Deutsche Industrie- und Han-
delstag konstatierte ferner, daß die an der Er-
probung beteiligten Firmen zwar den mit der 
Stufenausbildung verbundenen Anforderungen 
gerecht geworden sind, dies jedoch mit „erheb-
lichen Unbequemlichkeiten verbunden (gewe-
sen) ist“29)- Damit zeigen sich in beiden deut-
schen Staaten Anlauf- und Übergangsschwierig-
keiten in der Erprobung bzw. Durchführung von 
Reformkonzepten der beruflichen Bildung, die 
insbesondere von den Betrieben ein hohes Maß 
an Anpassungs- und Umstellungselastizität er-
fordern. 
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